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Zweite Satzung zur Änderung der Eignungsprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Musik an 
der Universität Augsburg vom 4. Februar 2015 
 
Auf Grund von Art. 44 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 
2006 (GVBl. S. 245), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 212 der Verordnung vom 22. Juli 2014 
(GVBl S. 286) in Verbindung mit § 19 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über die Qualifikation für ein 
Studium an den Hochschulen des Freistaates Bayern und den staatlich anerkannten nichtstaatlichen 
Hochschulen (Qualifikationsverordnung – QualV) vom 2. November 2007 (GVBl. 767), zuletzt 
geändert durch § 1 Nr. 213 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286) erlässt die Universität 
Augsburg folgende Änderungssatzung: 
  
  
 § 1 

Änderung der Eignungsprüfungsordnung 
  
Die Eignungsprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Musik an der Universität Augsburg vom 
12. Juni 2008, geändert durch Satzung vom 13. Juli 2011 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 
  
 a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:  
   
  „(1) Durch die bestandene Eignungsprüfung sollen die für ein erfolgreiches Studium 

des in § 1 genannten Studiengangs an der Universität Augsburg erforderlichen 
künstlerischen Fähigkeiten und musiktheoretischen Kenntnisse nachgewiesen 
werden.“ 

    
 b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Zahl „6“ durch das Wort „zwölf“ ersetzt. 
  
 
2. § 3 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
  
 „3. Bei Bewerbern und Bewerberinnen, die ihre Studienqualifikation nach Nr. 1 nicht an 

einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist der Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen (GER) erforderlich; der Nachweis kann geführt werden durch den 
Abschluss der entsprechenden DSH-Sprachprüfung oder einen vergleichbaren 
Nachweis.“ 

   
   
3. § 5 erhält folgende Fassung: 
  
 „§ 5 

Anmeldung und Zulassung 
  
 (1) 1Der Prüfungsausschuss legt die Antragsformulare und die Antragsfrist für den 

Studienbeginn im folgenden Wintersemester fest und gibt Beides auf den 
Internetseiten des Leopold-Mozart-Zentrums für Musik und Musikpädagogik der 
Universität Augsburg rechtzeitig bekannt. 2Dem Antrag sind Nachweise über die 
Zugangsvoraussetzungen nach § 3 Nr. 1 und 3 beizufügen.  

   

 (2) Voraussetzungen für die Zulassung zur Eignungsprüfung sind der fristgerechte 
Eingang des Antrags und das Vorliegen der Nachweise nach § 3 Nr. 1 und 3. 
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 (3) 1Kann der Nachweis nach § 3 Nr. 1 aus von dem Bewerber oder der Bewerberin nicht 

zu vertretenden Gründen zum Zeitpunkt der Antragsfrist noch nicht vorgelegt werden, 
so ist dieser Nachweis, soweit die Eignung festgestellt wird, bei der Immatrikulation in 
den Bachelorstudiengang Musik vorzulegen. 2In diesem Falle legen Bewerber und 
Bewerberinnen das aktuellste Zeugnis/Zwischenzeugnis o.ä. den Antragsunterlagen 
zur Eignungsprüfung bei. 

   
 (4) 1Kann der Nachweis nach § 3 Nr. 3 (aus von dem Bewerber oder der Bewerberin 

nicht zu vertretenden Gründen) zum Zeitpunkt der Antragsfrist noch nicht vorgelegt 
werden, so ist dieser Nachweis, soweit die Eignung festgestellt wird, bei der 
Immatrikulation in den Bachelorstudiengang Musik vorzulegen. 2In diesem Falle 
legen Bewerber und Bewerberinnen den Antragsunterlagen zur Eignungsprüfung 
einen Nachweis über Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 GER bei.“  

  
 
4. § 6 erhält folgende Fassung: 
  
 „§ 6 

Vorauswahlverfahren 
  
 1Im Vorauswahlverfahren entscheidet der Prüfungsausschuss anhand der eingereichten 

Unterlagen, ob die Bewerber und Bewerberinnen grundsätzlich über die Begabung und 
Eignung verfügen, die einen erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiengangs Musik 
erwarten lassen. 2Bewerber und Bewerberinnen, bei denen dies nicht zu erwarten ist, 
erhalten hierüber einen schriftlichen Bescheid. 3Den Bewerbern und Bewerberinnen, die dies 
erwarten lassen, wird der Termin für die praktischen und schriftlichen Teilprüfungen der 
Eignungsprüfung (nach § 8) rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. 4Die Eignungsprüfung findet 
innerhalb des Zeitraumes Juni bis einschließlich September statt.“ 

  
  

§ 2 
Inkrafttreten, Übergangsregelung 

 
1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Sie gilt erstmals für die 
Eignungsprüfung für den Studienbeginn zum Wintersemester 2015/2016. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Erweiterten Universitätsleitung der Universität 
Augsburg vom 21. Januar 2015 und der Genehmigung der Präsidentin durch Schreiben vom 
4. Februar 2015 (Az. St-2142). 
 
 Augsburg, den 4. Februar 2015 

 
i. V. 

 
gez. 

 
Prof. Dr. Werner Schneider 

Vizepräsident  
 

 
 
Die Satzung wurde am 4. Februar 2015 in der Universität Augsburg, Universitätsverwaltung - 
Zimmer 2057 -, niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 4. Februar 2015 durch Anschlag in 
der Universität Augsburg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 
4. Februar 2015. 
 


